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Bericht aus der Kabinettssitzung

1. Schrittweise Öffnung der Kinderbetreuung / ab 25. Mai erweiterte 
Notbetreuung / Weitere Gruppen ab 15. Juni / Gesundheitsschutz 
an oberster Stelle

2. Genereller Aufnahmestopp in Alten- und Pflegeheimen und 
stationären Einrichtungen für Menschen mit Behinderung wird 
aufgehoben / Zukünftig individuelles Schutzkonzept für jede 
Einrichtung 

3. Ab Pfingsten wieder Urlaub in Bayern / Kontaktbeschränkungen 
gelten auch in Übernachtungsdomizilen / Umfassendes 
Hygienekonzept entwickelt 

4. Touristische Dienstleistungen öffnen ab dem 30. Mai / 
Voraussetzung: anhaltend günstige Entwicklung des 
Infektionsgeschehens / Staatsregierung erarbeitet verbindliches 
Rahmenkonzept 

5. Bayerisches Frühwarnsystem mit lokalen oder regionalen 
Beschränkungsmaßnahmen / Maßnahmen bereits ab 35 
Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern
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1. Schrittweise Öffnung der Kinderbetreuung / ab 25. Mai erweiterte 

Notbetreuung / Weitere Gruppen ab 15. Juni / Gesundheitsschutz 

an oberster Stelle

Die Bayerische Staatsregierung weitet die Notbetreuung für Kinder ab 

25. Mai 2020 weiter schrittweise aus. Um Vorschulkindern einen 

Abschluss ihrer Kindergartenzeit zu ermöglichen, haben sie und ihre 

Geschwisterkinder, die dieselbe Einrichtung besuchen, dann wieder 

Zugang zur Kita. Auch die Großtagespflege wird geöffnet. Dort werden 

ab 25. Mai maximal zehn Kindern gleichzeitig von zwei oder drei 

Tagespflegepersonen betreut. Ebenso öffnen Waldkindergärten und 

andere nicht gebäudegebundene Kindertageseinrichtungen, weil hier 

der Kita-Betrieb an der frischen Luft stattfindet und das 

Ansteckungsrisiko daher tendenziell geringer sein dürfte.

Bei allen Maßnahmen steht der Gesundheitsschutz an oberster Stelle. 

Es sollen auch künftig möglichst kleine und vor allem feste Gruppen 

gebildet werden, die von festen Bezugspersonen betreut werden. Für 

Kinder mit Krankheitssymptomen gilt auch weiterhin ein 

Betretungsverbot.

Soweit die Entwicklung des Infektionsgeschehens dies zulässt, sollen 

nach den Pfingstferien ab 15. Juni 2020 die Kinder, die im Schuljahr 

2021/22 schulpflichtig werden und die Krippenkinder, die am Übergang 

in den Kindergarten stehen, wieder aufgenommen werden.

Zudem sollten ab dann parallel zum Schulbetrieb auch die Schüler der 

2. und 3. Klassen an den Schultagen wieder in den Horten betreut 

werden.

2. Genereller Aufnahmestopp in Alten- und Pflegeheimen und 

stationären Einrichtungen für Menschen mit Behinderung wird 

aufgehoben / Zukünftig individuelles Schutzkonzept für jede 

Einrichtung 

Genereller Aufnahmestopp in Alten- und Pflegeheimen und 
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Der derzeit bestehende grundsätzliche Aufnahmestopp für stationäre 

Einrichtungen der Pflege und für Menschen mit Behinderung wird unter 

Auflagen aufgehoben. Wegen der besonderen Gefährdung von 

Pflegebedürftigen und der oft schweren Krankheitsverläufe erfordert 

diese Lockerung jedoch zukünftig individuelle Aufnahmekonzepte der 

betroffenen Einrichtungen. Das stärkt auch die Verantwortung der 

Einrichtungsträger in der Bekämpfung der Pandemie. 

Voraussetzung für eine Aufnahme von Bewohnerinnen und Bewohnern 

ist demnach ein einrichtungsindividuelles Schutzkonzept, das den 

größtmöglichen Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner und des 

Personals gewährleistet. Zuweisende Einrichtungen können durch eine

nachweislich angewandte Schutzisolation, Testungen und bei 

vorhandener Symptomfreiheit der künftigen Bewohnerinnen und 

Bewohner den Aufnahmeprozess nachhaltig unterstützen. Dies gilt auch 

für geplante Aufnahmen aus der Häuslichkeit und für Rückverlegungen. 

Ergänzend werden auch verdachtsunabhängige Testungen von 

Personal und Bewohnern in Pflegeeinrichtungen intensiviert. Die 

getroffenen Maßnahmen unterliegen einer ständigen Evaluation und 

müssen situationsabhängig angepasst werden.

3. Ab Pfingsten wieder Urlaub in Bayern / Kontaktbeschränkungen 

gelten auch in Übernachtungsdomizilen / Umfassendes 

Hygienekonzept entwickelt 

Der Ministerrat hat beschlossen, dass alle Beherbergungsbetriebe, wie 

Hotels, Ferienwohnungen, Pensionen sowie Campingplätze, bei strikter 

Wahrung der Hygienevorschriften ab dem Pfingstwochenende (30. Mai 

2020) wieder für Urlauber offenstehen. Auch bei Übernachtungen sind 

die geltenden Kontaktbeschränkungen einzuhalten: Eine Wohnung oder 

ein Zimmer beziehen nur Gäste, denen der Kontakt zueinander erlaubt 

ist – wie etwa Angehörige eines Haushalts oder Lebenspartner. 

Gruppenübernachtungen sind derzeit nicht möglich. 

Voraussetzung für eine Aufnahme von Bewohnerinnen und Bewohnern 

ist demnach ein einrichtungsindividuelles Schutzkonzept, das den 


